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Sau* unb ©iebelüngSfragen w. ©ine 3tn§af)I ber Sau*
genoffenfchafteu beS SerîehrSperfonalS, bie nad) Kriegs*
fctltut unter bem Sruct ber bamaligen AßohnungSnot
gebaut haben, befinben fid) finanziell tu einer wenig be*
neibensœerten Sage, ©ie haben, wie übrigens auct) otele
anbere ©enoffenfdjaften, ju teuer gebaut unb beShalb
ZU ^o^e SJtietjinfe. 3ü ftubteren, wie blefen ©enoffen*
fdjaften geholfen werben fann, fotl bie näctjfie Aufgabe
beS SerbanbeS fein.

@S fdjjcint ein großes weites gelb worhanben p |ein,
baS ju bearbeiten ift. Sie 3Irbeit ift aber nicht unbanf*
bar, fonbern eS ift fet)r angezeigt, bat fie getan wirb.
^offenttidE) bleibt ber ©rfotg ntcE)t auS.

(MksvirttAafi.
SunbeSratSbefshlufc über SRafjnahmen zur

SeläntpfMKß ber ArfeeitSIofigîeU f)ei^t es u. a : „Ser
Sunb unterfiütjt bie Kantone in ihren Sfta^natjmen zur
Schaffung non Arbeitsgelegenheit im Stammen ber f)ier=

für bewilligten Krebite unb ber nadfftetienben Seftim*
mungen. @r gewährt an Sauarbeiten, bie jur Se*
Hebung ber ArbeitSlofigteit beitragen, aufjerorbentlictie
SunbeSbeiträge in folgenbem Umfang : a) an SBohnhauS*
•Reu* unb Umbauten bis p 8% ber Saufofien; b) an
anbere Sauarbeiten (öffentliche ©ebäube, ^Reparatur* unb
SîenooationSarbeiten, ©traten* unb Srücfenbauten, Ka=

natifationen, SBafferoerforgungen, lanbtictje ©ieblungS*
werte, Sobennerbefferungen, ©ewäfferforrettionen, AuS*
räumung non ©efcßiebefängen, ^afenanlagen, glut* unb
Sacfjbetten, SermarfungSarbeiten bei ©runbbuchoermef*
fungen, ©rbbewegungen, KieS* unb ©chotterrüfiung unb
bergleichen) bis p 15% ber Saufofien. Ser Seitcag
ift im einzelnen galt nach ÜRatgabe ber ArbeitSgetegen*
heit abpftufen, bie ein SBert im SerhättniS p feinen
©efamtfofien bietet. 2ßenn befonbere Umftänbe eS recht*
fertigen, tonnen bie genannten ißropntfähe auSnahmS*
weife auf 10 % bejw. 20% erhöht werben. Ser Sunb
gewährt ferner einen ßufcfüag oon 20 % auf ber ®e=

famttohnfumme ber ArbeitSlofen, bie bei ben erwähnten
ober bei nom Sunb orbenitidjerweife fuboentionierten
Arbeiten befchäftigt werben.

©ine plünmäfjtße Umfchtchtunß in De» Serufen.
Sluf bem fchweijerifdjen ArbeitSamte in Sern waren
türjlich Sertreter ber SehrtingSämter unb SerufSbera=
tungSfiellen in ben Kantonen oerfammett, um auf ©rünb
eines IReferateS beS fperrn Sr. Sfifter, Sorfteher beS

genannten AmteS, über bie Richtlinien p beraten, wie
bie SerufSwahl auf bie oeränberten wirtfchaftlichen Ser*
hältniffe unfereS SanbeS eingeteilt werben tonnte. Sabei
ift oom Referenten fefigefteHt worben, bat bie SBirt*
|d)aftStrife oorausfic£)tlid) pr golge hat, bat -einzelne
gweige unfetet gnbuftrie noch ^uf lange hinaus nicht

mehr bie bisherige AufnahmSfähigfeit haben werben unb
bat unfer Sanb infolgebeffen nor bie grage geftellt fei,
wie eS ben Sett ber Seoölferung, ber nicht mehr oon
ber gnbufirie ernährt werben tönne, auf anberem 2Bege
burchphalten oermöge. Qu erfter Sinie mütten SRaß*
nahmen inS Auge gefatt werben, bie eine Söfung ber
fdhwierigen ffrage im eigenen Sanbe ermöglichen. 2)ap
gehöre eine planmäßige llmfchichtung in ben
Serufen. AuS überfüllten Serufen mütten bie über*
fdiüffigen Kräfte in ©rwerbSjweige übergeführt werben,
wo prjeit noch eher ein SRangel an einheimifdjen Ar*
beitSträften befteht. Siefe fchwterige Aufgabe tönne auf
bem SBege gelöft werben, baß eine ptanmätige@in*
wirtung auf bie SerufSwahl beS heranwadh*
fenben ©efcfjlechteS ausgeübt werbe. ®ap fei cor
allem eine wohlorganifierte SerufSberatung
notwenbig. Siefe müffe in enger gühlung mit allen
Kreifen ber SoltSmirtfchaft unb mit ben Sehörben ber
Kantone unb beS SunbeS flehen. Um bie SerufSbe*
ratung aber erfolgreicher p geftatten, fei finanzielle i>ilfe
auS ben SRittetn beS SunbeS erforbertidf). ®ie ffrage
ber Serwenbung eines SLeileS ber neuen Krebite für bie
airfeeitSlofenfürforge zu biefem 3t»edEe werbe benn auch
geprüft. 3« ker erwähnten Konferenz ift befonberS auch
barauf fungewiefen worben, bat in einer 9îethe fdjwei*
gerifdEjer Serufe immer nodh auSlänbifdE)e 3lrbeitSträfte
nerwenbet werben, ©o im Saugewerbe, auch in ber
Herren* unb Samenfehneiberei. |)ier tonnten Schweizer
auSlänbifche Arbeiter unb Arbeiterinnen erfe^en.

Sollen die stäameben installaiionsgescDüfie
auîgefeoDess weraen?

©isc ©rwiöerung.
(P.W.) 3n ben 9Rrn. 24 unb 25 ber „Süufir. £anb=

wetter*3iß-" hat ein ©infenber bie obige grage neuer»
bingS aufgeworfen unb fie in negatioem ©inne be=

anwortet. Sie ©rünbe, bie ihn zur Serneinung führen,
bringen im allgemeinen feine neuen ©efichtSpunite, fo=

bat Antat norhanben wäre, bie gegenteilige Anficht
ZU oertreten, wenn nicht bie einleitenden ffeftftellungen
unb ber ©chlutabfah boch einiges ^ntereffe beanfprud^en
bürften. Qn ber ^auptfache foH biefe ©rwiberung fief)

baher barauf befdjränfen, auf bie. Ausführungen zu An*
fang unb am ©chlut beS erwähnten ArtifelS einzu*
treten. Ser SRachweiS, bat bie Aufhebung ber ftäbti*
fdhen QnftaüationSabteitungen auS tecEjnifdßen ©rünben
abfolut möglich wäre, ift fcf)on oft genug erbracht worben
unb eS genügt, nommais feftzuftetten, bat bie ©leftrizi*
tätSwerte ber ©täbte Safel unb ©t. ©allen, fowie 90 %
aller fiäbtifchen ©lettrizitätSwerte in Seutfchlanb ohne
eigene QuftallationSabteitungen auSfommen tonnen. 2Bir
bürfen ferner auf ben Artifel „©ozialifierung unb pri*

E. BECK, PIETERLEM BTENME
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Bau- und Siedelungsfragen w. Eine Anzahl der Bau-
genossenschaften des Verkehrspersonols, die nach Kriegs-
schluß unter dem Druck der damaligen Wohnungsnot
gebaut haben, befinden sich finanziell in einer wenig be-
neidenswerten Lage. Sie haben, wie übrigens auch viele
andere Genossenschaften, zu teuer gebaut und deshalb
zu hohe Mietzinse. Zu studieren, wie diesen Genossen-
schaften geholfen werden kann, soll die nächste Aufgabe
des Verbandes sein.

Es scheint ein großes weites Feld vorhanden zu sein,
das zu bearbeiten ist. Die Arbeit ist aber nicht undank-
bar, sondern es ist sehr angezeigt, daß sie getan wird.
Hoffentlich bleibt der Erfolg nicht aus.

YMMiMSM.
Im Bundesratsveschluß über Maßnahmen zur

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit heißt es u. a: „Der
Bund unterstützt die Kantone in ihren Maßnahmen zur
Schaffung von Arbeitsgelegenheit im Rahmen der hier-
für bewilligten Kredite und der nachstehenden Bestim-
mungen. Er gewährt an Bauarbeiten, die zur Be-
Hebung der Arbeitslosigkeit beitragen, außerordentliche
Bundesbeiträge in folgendem Umfang: u) an Wohnhaus-
Neu- und Umbauten bis zu 8°/» der Baukosten; d) an
andere Bauarbeiten (öffentliche Gebäude, Reparatur- und
Renovationsarbeiten, Straßen- und Brückenbauten, Ka-
nalisationen, Wasserversorgungen, ländliche Siedlungs-
werke, Bodenverbesserungen, Gewässerkorrektionen. Aus-
räumung von Geschiebefängen, Hafenanlagen, Fluß- und
Bachbetten, Vermarkungsarbeiten bei Grundbuchvermes-
sungen, Eidbewegungen, Kies- und Schotterrüftung und
dergleichen) bis zu 15°/v der Baukosten. Der Beitrag
ist im einzelnen Fall nach Maßgabe der Arbeitsgelegen-
heit abzustufen, die ein Werk im Verhältnis zu seinen
Gesamtkosten bietet. Wenn besondere Umstände es recht-
fertigen, können die genannten Prozentsätze ausnahms-
weise auf bezw. 20°/» erhöht werden. Der Bund
gewährt ferner einen Zuschlag von 20°/« auf der Ge-

samtlohnsumme der Arbeitslosen, die bei den erwähnten
oder bei vom Bund ordentlicherweise subventionierten
Arbeiten beschäftigt werden.

Eine planmäßige Umschichtung in den Berufen.
Auf dem schweizerischen Arbeitsamte in Bern waren
kürzlich Vertreter der Lehrlingsämter und Berufsbera-
tungsstellen in den Kantonen versammelt, um auf Gründ
eines Referates des Herrn Dr. Pfister, Vorsteher des

genannten Amtes, über die Richtlinien zu beraten, wie
die Berufswahl auf die veränderten wirtschaftlichen Ver-
Hältnisse unseres Landes eingestellt werden könnte. Dabei
ist vom Referenten festgestellt worden, daß die Wirt-
schaftskrise voraussichtlich zur Folge hat, daß einzelne
Zweige unserer Industrie noch auf lange hinaus nicht

mehr die bisherige Aufnahmsfähigkeit haben werden und
daß unser Land infolgedessen vor die Frage gestellt sei,
wie es den Teil der Bevölkerung, der nicht mehr von
der Industrie ernährt werden könne, auf anderem Wege
durchzuhalten vermöge. In erster Linie müßten Maß-
nahmen ins Auge gefaßt werden, die eine Lösung der
schwierigen Frage im eigenen Lande ermöglichen. Dazu
gehöre eine planmäßige Umschichtung in den
Berufen. Aus überfüllten Berufen müßten die über-
schüssigen Kräfte in Erwerbszweige übergeführt werden,
wo zurzeit noch eher ein Mangel an einheimischen Ar-
beitskräften besteht. Diese schwierige Aufgabe könne auf
dem Wege gelöst werden, daß eine planmäßige Ein-
Wirkung auf die Berufswahl des heranwach-
senden Geschlechtes ausgeübt werde. Dazu sei vor
allem eine wohlorganisierte Berufsberatung
notwendig. Diese müsse in enger Fühlung mit allen
Kreisen der Volkswirtschaft und mit den Behörden der
Kantone und des Bundes stehen. Um die Berufsbe-
ratung aber erfolgreicher zu gestalten, sei finanzielle Hilfe
aus den Mitteln des Bundes erforderlich. Die Frage
der Verwendung eines Teiles der neuen Kredite für die
Arbeitslosenfürsorge zu diesem Zwecke werde denn auch
geprüft. In der erwähnten Konferenz ist besonders auch
darauf hingewiesen worden, daß in einer Reihe schwei-
zerischer Berufe immer noch ausländische Arbeitskräfte
verwendet werden. So im Baugewerbe, auch in der
Herren- und Damenschneiderei. Hier könnten Schweizer
ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen ersetzen.

Sollen Sie nstttlschen instsllationsgeschâM
aufgehoben weà?

Eme Erwiderung.
(?.W.) In den Nrn. 24 und 25 der ..Jllustr. Hand-

werker-Ztg." hat ein Einsender die obige Frage neuer-
dings ausgeworfen und sie in negativem Sinne be-

anwortet. Die Gründe, die ihn zur Verneinung führen,
bringen im allgemeinen keine neuen Gesichtspunkte, so-

daß kein Anlaß vorhanden wäre, die gegenteilige Ansicht
zu vertreten, wenn nicht die einleitenden Feststellungen
und der Schlußabsatz doch einiges Interesse beanspruchen
dürften. In der Hauptsache soll diese Erwiderung sich

daher darauf beschränken, auf die. Ausführungen zu An-
fang und am Schluß des erwähnten Artikels einzu-
treten. Der Nachweis, daß die Aufhebung der städti-
schen Jnstallationsabteilungen aus technischen Gründen
absolut möglich wäre, ist schon oft genug erbracht worden
und es genügt, nochmals festzustellen, daß die Elektrizi-
tätswerke der Städte Basel und St. Gallen, sowie W°/o
aller städtischen Elektrizitätswerke in Deutschland ohne
eigene Jnstallationsabteilungen auskommen können. Wir
dürfen ferner auf den Artikel „Sozialisierung und pri-

I-.
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oate! Unternehmertum" in ber Br. 85 bei „Schroetter
Baublatt" oerroetfen, um behaupten tu tonnen, bafj
auch ber Bachroei! erbracht ift, bafj bie Aufhebung
biefer ftäbtifdhen betriebe au! oolfêroirtfdfjaftttcEjen
©rünben ail geboten erfrfjeint. SGßenn ber ©infenber,
ber offenbar in einem folgen Betrieb befcfjäftigt ift, noch

tu ber SOtahnung tommt, bafj bie öffentlichen 93e

triebe fidf) tüchtig unb erfolgreich geleitete
Brinatbetriebe tum Blufter nehmen follten,
fo fiüt}t er erft recht unfere Behauptung.

SGßenn roir nun auf bie einleitenben Slulführungen
bei ©infenber! fpetieU eintreten rooKen, fo ift el belfjalb,
roeil er bartn tur ^efifteHung tommt, „bafj bie 93er$ält=

niffe in ber Bachfrteglsett roefentlich anberl geroorben
finb" gegenüber früher, „unb sroar forooht an unb für
fidh, all auch tut Bergleidh mit ben prioaten Qnftaüa=
tionlgefchäften". da! ift el, roal bie Befürworter ber
ftäbtifchen Betriebe eben nie recht sugeben roollten unb
auch ber ©infenber fet)t fich, fobalb er mit ber 9luf=
tahlung ber ©rünbe, bie für bie Beibehaltung berfelben
fprechen follten, beginnt, fofort in SGBiberfpruch mit feiner
eigenen fjeftfteÖung. die Satfache, bafj bie Berljältniffe
gegenüber früher fich geänbert haben, ift aber tur Be=

urteilung unb ©ntfdjeibung ber geftellten ffrage fehr
roichiig, unb roir tönnen el baljer nicf)t einfach hinnehmen,
bafj ber ©tnfenber trot} feiner anfänglichen richtigen gfeft*
fteÖung, nachher bocf) faft aulfchliefjlich bie ©rünbe bar*
legt, bie bei ber ©rftellung ber SGßerfe, suSlnfang
ber ©ntroicftung ber SGßaffer--, ®al= unb ©leftrisitätl*
oerforgung tur (Errichtung eigener Qnftallationlabtei*
lungen geführt haben mögen. Nebenbei gefagt : die $n*
ftaUationlabteilungen finb boch faft burchroeg! nur bei*
halb ben SEßerfen angefchloffen roorben, tneil fie gute
finantielle ©rträgniffe abgeroorfen hüben. SBicßtig ift
nun aber, bafj roeber bie einen noch bie anbern ©rünbe
heute mehr sutreffen. Unb roir finben, bafj el richtiger
märe, roenn bie SGBerfe bie ^onfequenj au! biefen o er
änberten Berhältniffen gtehen roürben.

die Schlufjbetradhtungen müffen roir in groet Bunften
beanftanben. ©I mirb ba behauptet, bafj ein g ef unb er
SEßettberoerb troifchen SGBerf unb Brioatfirma nur non
gutem fein fönne. da müffen roir benn bodh ermähnen,
bafj el glücflicherroeife nod) eine fchöne gabt oon ®e=
merben gibt, bie nom gefunben SEßettberoerb bei Staate!
ober ber ©emeinbe oerfdhont geblieben ftnb. SEBarum

nun gerabe bie ^nfiallationlgefchäfte immer noch btefe
gerabe in ber heutigen $eit ber firife. recht unerfreuliche
ÎRonfurrent neben fidh haben müffen, ift nodh nirgenbl
unb pon niemanbem in plaufibler Sößetfe bargetan roorben.
SGßarum follten bie ©emeinben nicht ebenfogut mit ben
Bädern, Blebgern, Spesereihänblem, Schuhmachern ufro.
in biefen gefunben SGßettberoerb eintreten. $<h benfe, el
finb ©rünbe genug bafür oerhanben! Slber ebenfo niete
©rünbe fprechen eben auch für bie Aufhebung ber ftäbti=
fdhen Qnftatlationlabteilungen. — Unb in letzter Sinie
müffen roir noch ber geäußerten Slnficljt entgegentreten,
bafj bie Beurteilung ber geftellten $rage ju gefchehen
habe nach bem ©runbfatj : Seben unb leben laffen.
dte herrfdhenbe Sluffaffung ber Beoölferung foroohl all
Sinn unb ©eift ber Bunbeloerfaffung geben nur ba
bem Staat unb ber ©emeinbe ein Stecht sur Betreibung
eigener inbuftrießer unb gewerblicher ülnftalten, roo biel
iml^ntereffe ber Stilgemeinheit roünfdhenlroert erfcheint.
diefe SEßünfdEjbarfelt liegt aber nidht oor, ebenforoenig
rote beim Bäcfer= unb Sdhuhmachergeroerbe, unb barum
ift fein Baum mehr für folcße Betriebe. die Blonopol*
roirtfchaft roährenb bei Stiegel hat uni alle sur ©enüge
gelehrt, bafj Staat unb ©emeinbe gut baran tun, roenn
fie fich fo rafch all möglich uon allen eigenen Betrieben,
bte^nichWim l^yntereffe ber SlKgemeinheit liegen, frei

machen, um fo roieber $eit unb ®raft su finben sur
eigentlichen Slufgabe : sur Begierungl* unb Berroattungl*
tätigfeit.

OerbandsWesen.
ßa*to«ölneröüttö glarnerifcher $anbroerfl= unb

©eroerbeoeretne. (ft'orr.) die delegiertenoerfammlung
bei Berbanbel gtarnerifcher ©eroerbeoeretne fanb am
Sontttag ben 19. Booember in ©nnenba ftatt. der
Bräfibent £jerr dr. d. Streiff, Slboofat, ©larul, madhte

sum Jfjauptgegenftanb feinel ©röffnunglwortel bie 2tb»

ftimmungloorlage nom 3. dejember betreffenb bie Ber*
mögenlabgabe unb empfiehlt bie Berroerfung ber Bor*
tage. Übergehenb su ben fiatutarifchen ©efchäften rourbe
Sunädhft feftgeftetlt, bafj ber Slped bie Slnroefenheit non
52 delegierten ergab, bie fo siemlich alle Sofalfeftionen
unb Berufloerbänbe bei Danton! oertraten. SBii großer
©enugtuung burfte ber Berbanblfaffier, |jerr Çaupt=
mann Begîinger, ben günftigen Slbfcßlufj ber Qahrel*
redhnung befannt geben, der Bermögenlbeftanb hat fidh
im Sauf bei 3af)re! etmal oermehrt, der SDlitglteber*
beitrag für 1923 foroie bie Beiträge an bie ßentratftelle
für geroerbtidhel Bilbunglroefen unb bal Sehrlinglpa*
tronat mürben auf bilheriger .g>öhe betaffen. Schon an
ber letjljährigen delegtertenoerfammtung in Schroanben
rourbe bie Çrage betreffenb ©inführungen oon 3roifchen=
Prüfungen roährenb ber Sehrseit befprochen unb fobann,
ba bie Bleinungen ber delegierten ftarf au!einanber=
gingen, ben Sofalfeftionen unb Berufloerbänben sur Be=

ratung überroiefen. ßu ©unften biefer 3mifd)enprüfungen
hat fich jeboch nur eine Seftion aulgefprochen. der
Äantonaloorftanb, ber ber geplanten Steuerung im Sehr*
linglroefen Sympathie entgegenbringt, erachtete el ange*
ficht! ber SGßegleitungen ber einselnen Seftionen all ba!
Befte, bie ©inführungen oon Qmifchenprüfungen ben Be=

rufloerbänben su überlaffen. diefe Söfung rourbe oon
bem B^üfibenten ber Sehrlinglprüfunglfommiffion, §errn
©a^rnann, im £>inblicf auf bie beoorftehenbe eibge*
nöffifche ©eroerbegefehgebung all bie oorläufig Befte be*
Seicßnet unb oon ber Berfammlung sum Befcljlufj er*
hoben, die SGßahlen ergaben, foroett feine Bücftritte oor*
tagen, auf ber gansen Sinie bie einftimmige Beftätigung
ber büherigen Blanbattnhaber. ^err dr. Streiff rourbe
unter Slfflamation roieber sum Berbanblpräfibenten er*
nannt unb bie Bteifterfurlfommiffion neu befteüt au!
ben Herren Sdhloffermetfter §. grenier all Borfi^enber
unb d. 3ennt)*Borfa, ©nnenba, foroie 3- Bräm, Bucf)=
halter, Betftal, all Blitglieber. Bei ber Behanblung
bei Slrbeitlprogramml für 1923 gab ba! Bofiutat be*

treffenb görberung ber Selbftänbigfeit oon £>anbroerf
unb ©eroerbe su einer lebhaften dilfuffion 3lnla|, roo*
bei oom Borftanbltifch au! betont rourbe, e! fei im
je^igen Btoment ratfamer, roenn ba! ©eroerbe nicht, roie
ba! oon oerfchiebenen Seiten geroünfcht roirb, all eigene
potitifche Battei oorgehe, fbnbern feine Qntereffen auf
bie bisherige SCßeife su oertreten fudje. ©inige Botanten
oertangten, ba| bie ©rünbung einer glarnerifchen ®e=
roerbe* unb Btittelftanblpartei in! Sluge gefaßt roerbe.
diefe Slnficht rourbe jebodh oon ben Slnroefenben nidht
reftlo! geteilt, ba ihre Betroirflidhung troh ber unsroeifel*
haften Borsüge bem ©eroerbeftanb angefleht! ber poli*
tifeßen 3uflei)örigfeit feiner Btitglieber nidht auf ber
ganseit Sinie non Buçen fein fönnte. BßoHen roir roie*
ber einmal su gefunbern politifdhen Berhältniffen in un*
ferm Sanb gelangen, bann müffen roir, roie ein Ber*
treter oon Bäfel! heroorhob, in erfter Sinie bem ©runb*
übel, nämlich bem B^pors su Selbe gehen. Bon ber*
felben Seite rourbe auch erroähnt, bafj bie Zugehörigfeit
eine! ©eroerbeoerbanblmitgliebe! su einem ßonfumoerein
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vates Unternehmertum" in der Nr. 85 des „Schweizer
Baublatt" verweisen, um behaupten zu können, daß
auch der Nachweis erbracht ist, daß die Aufhebung
dieser städtischen Betriebe aus volkswirtschaftlichen
Gründen als geboten erscheint. Wenn der Einsender,
der offenbar in einem solchen Betrieb beschäftigt ist, noch

zu der Mahnung kommt, daß die öffentlichen Be-
triebe sich tüchtig und erfolgreich geleitete
Privatbetriebe zum Muster nehmen sollten,
so stützt er erst recht unsere Behauptung.

Wenn wir nun auf die einleitenden Ausführungen
des Einsenders speziell eintreten wollen, so ist es deshalb,
weil er darin zur Feststellung kommt, „daß die Verhält-
niffe in der Nachkriegszeit wesentlich anders geworden
sind" gegenüber früher, „und zwar sowohl an und für
sich, als auch im Vergleich mit den privaten Installa-
tionsgeschäften". Das ist es, was die Befürworter der
städtischen Betriebe eben nie recht zugeben wollten und
auch der Einsender setzt sich, sobald er mit der Auf-
zählung der Gründe, die für die Beibehaltung derselben
sprechen sollten, beginnt, sofort in Widerspruch mit seiner
eigenen Feststellung. Die Tatsache, daß die Verhältnisse
gegenüber früher sich geändert haben, ist aber zur Be-
urteilung und Entscheidung der gestellten Frage sehr
wichtig, und wir können es daher nicht einfach hinnehmen,
daß der Einsender trotz seiner anfänglichen richtigen Fest-
stellung, nachher doch fast ausschließlich die Gründe dar-
legt, die bei der Erstellung der Werke, zu Anfang
der Entwicklung der Wasser-, Gas- und Elektrizitäts-
Versorgung zur Errichtung eigener Jnstallationsabtei-
lungen geführt haben mögen. Nebenbei gesagt: Die In-
stallationsabteilungen sind doch fast durchwegs nur des-
halb den Werken angeschlossen worden, weil sie gute
finanzielle Erträgnisse abgeworfen haben. Wichtig ist
nun aber, daß weder die einen noch die andern Gründe
heute mehr zutreffen. Und wir finden, daß es richtiger
wäre, wenn die Werke die Konsequenz aus diesen ver-
änderten Verhältnissen ziehen würden.

Die Schlußbetrachtungen müssen wir in zwei Punkten
beanstanden. Es wird da behauptet, daß ein gesunder
Wettbewerb zwischen Werk und Privatfirma nur von
gutem sein könne. Da müssen wir denn doch erwähnen,
daß es glücklicherweise noch eine schöne Zahl von Ge-
werben gibt, die vom gesunden Wettbewerb des Staates
oder der Gemeinde verschont geblieben sind. Warum
nun gerade die Jnstallationsgeschäfte immer noch diese

gerade in der heutigen Zeit der Krise recht unerfreuliche
Konkurrenz neben sich haben müssen, ist noch nirgends
und von niemandem in plausibler Weise dargetan worden.
Warum sollten die Gemeinden nicht ebensogut mit den
Bäckern, Metzgern, Spezereihändlern, Schuhmachern usw.
in diesen gesunden Wettbewerb eintreten. Ich denke, es

sind Gründe genug dafür verHanden! Aber ebenso viele
Gründe sprechen eben auch für die Aufhebung der städti-
schen Jnstallationsabteilungen. — Und in letzter Linie
müssen wir noch der geäußerten Ansicht entgegentreten,
daß die Beurteilung der gestellten Frage zu geschehen

habe nach dem Grundsatz: Leben und leben lassen.
Die herrschende Auffassung der Bevölkerung sowohl als
Sinn und Geist der Bundesverfassung geben nur da
dem Staat und der Gemeinde ein Recht zur Betreibung
eigener industrieller und gewerblicher Anstalten, wo dies
iMffJnteresse der Allgemeinheit wünschenswert erscheint.
Diese Wünschbarkett liegt aber nicht vor, ebensowenig
wie beim Bäcker- und Schuhmachergewerbe, und darum
ist kein Raum mehr für solche Betriebe. Die Monopol-
wirtschaft während des Krieges hat uns alle zur Genüge
gelehrt, daß Staat und Gemeinde gut daran tun, wenn
sie sich so rasch als möglich von allen eigenen Betrieben,
die^nicht-»im ^Interesse der Allgemeinheit liegen, frei

machen, um so wieder Zeit und Kraft zu finden zur
eigentlichen Aufgabe: zur Regierungs- und Verwaltungs-
tätigkeit.

verb<niawe»e«.
Kautoualverband glarnerischer Handwerks- und

Gewerbevereine. (Korr.) Die Delegiertenversammlung
des Verbandes glarnerischer Gewerbevereine fand am
Sontttag den 19. November in Ennenda statt. Der
Präsident Herr Dr. D. Streifs, Advokat, Glarus, machte

zum Hauptgegenstand seines Eröffnungswortes die Ab-
stimmungsvorlage vom 3. Dezember betreffend die Ver-
mögensabgabe und empfiehlt die Verwerfung der Vor-
läge. Übergehend zu den statutarischen Geschäften wurde
zunächst festgestellt, daß der Apell die Anwesenheit von
52 Delegierten ergab, die so ziemlich alle Lokalsektionen
und Berufsverbände des Kantons vertraten. Mit großer
Genugtuung durfte der Verbandskassier, Herr Haupt-
mann Beglinger, den günstigen Abschluß der Jahres-
rechnung bekannt geben. Der Vermögensbestand hat sich

im Lauf des Jahres etwas vermehrt. Der Mitglieder-
beitrag für 1923 sowie die Beiträge an die Zentralstelle
für gewerbliches Bildungswesen und das Lehrlingspa-
tronat wurden auf bisheriger Höhe belassen. Schon an
der letztjährigen Delegiertenversammlung in Schwanden
wurde die Frage betreffend Einführungen von Zwischen-
Prüfungen während der Lehrzeit besprochen und sodann,
da die Meinungen der Delegierten stark auseinander-
gingen, den Lokalsektionen und Berufsverbänden zur Be-
ratung überwiesen. Zu Gunsten dieser Zwischenprüfungen
hat sich jedoch nur eine Sektion ausgesprochen. Der
Kantonalvorstand, der der geplanten Neuerung im Lehr-
lingswesen Sympathie entgegenbringt, erachtete es ange-
sichts der Wegleitungen der einzelnen Sektionen als das
Beste, die Einführungen von Zwischenprüfungen den Be-
rufsverbänden zu überlassen. Diese Lösung wurde von
dem Präsidenten der Lehrlingsprüfungskommission, Herrn
Gaßmann, im Hinblick auf die bevorstehende eidge-
nössische Gewerbegesetzgebung als die vorläufig Beste be-

zeichnet und von der Versammlung zum Beschluß er-
hoben. Die Wahlen ergaben, soweit keine Rücktritte vor-
lagen, auf der ganzen Linie die einstimmige Bestätigung
der bisherigen Mandatinhaber. Herr Dr. Streifs wurde
unter Akklamation wieder zum Verbandspräsidenten er-
nannt und die Meisterkurskommission neu bestellt aus
den Herren Schlossermeister H. Freuler als Vorsitzender
und D. Jenny-Borsa, Ennenda, sowie I. Bräm, Buch-
Halter, Netstal, als Mitglieder. Bei der Behandlung
des Arbeitsprogramms für 1923 gab das Postulat be-

treffend Förderung der Selbständigkeit von Handwerk
und Gewerbe zu einer lebhaften Diskussion Anlaß, wo-
bei vom Vorstandstisch aus betont wurde, es sei im
jetzigen Moment ratsamer, wenn das Gewerbe nicht, wie
das von verschiedenen Seiten gewünscht wird, als eigene
politische Partei vorgehe, sondern seine Interessen auf
die bisherige Weise zu vertreten suche. Einige Votanten
verlangten, daß die Gründung einer glarnerischen Ge-
werbe- und Mittelstandspartei ins Auge gefaßt werde.
Diese Ansicht wurde jedoch von den Anwesenden nicht
restlos geteilt, da ihre Verwirklichung trotz der unzweifel-
hasten Vorzüge dem Gewerbestand angesichts der poli-
tischen Zugehörigkeit seiner Mitglieder nicht auf der
ganzen Linie von Nutzen sein könnte. Wollen wir wie-
der einmal zu gesundern politischen Verhältnissen in un-
serm Land gelangen, dann müssen wir, wie ein Ver-
treter von Näfels hervorhob, in erster Linie dem Grund-
übel, nämlich dem Proporz zu Leibe gehen. Von der-
selben Seite wurde auch erwähnt, daß die Zugehörigkeit
eines Gewerbeverbandsmitgliedes zu einem Konsumverein
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